
Maskenpflicht 
Schüler*innen der 

Klassen 7 bis 10 
Schüler*innen der 
Klassen 11 und 12 

Lehrer*innen 

im Unterricht 

   

im Sportunterricht 

   

in Treppenhäusern  

   

in Flurbereiche 

   

im Lehrerzimmer 
  

 

in Vorbereitungsräumen 
  

 

im Sekretariat 

   

in der Cafeteria 

   

auf dem Schulhof 

   

im ÖPNV 

   

an Haltestellen 

   
 

Während des Stoßlüftens in den Schulräumen können Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und 

das sonstige Schulpersonal die Mund-Nasen-Bedeckung vorübergehend abnehmen. 

 

Abstandsgebot (mindestens 1,5 m) 

 
zwischen 

 
Schüler Lehrer Gäste 

Schüler    

Lehrer    

Es gilt weiterhin, dass der Abstand zwischen dem Lehrertisch und der ersten Schülerreihe mindestens 

1,5 m betragen soll. 

 

> 1,5 m 

> 1,5 m 

> 1,5 m 


